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See the notice on TED website

260777-2026 - Competition
Germany – Construction project management services – Landkreis Göttingen, 
Baubetriebsplanung und technische Anmeldung
OJ S 74/2026 16/04/2026
Contract or concession notice – standard regime - Change notice
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Landkreis Göttingen
Email: vergabe@landkreisgoettingen.de
Legal type of the buyer: Local authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Landkreis Göttingen, Baubetriebsplanung und technische Anmeldung
Description: Für den Neubau einer Verkehrsstation (Bahnhaltepunkt) mit zwei Bahnsteigen in 
Rosdorf bei Göttingen soll die Baubetriebsplanung und technische Anmeldung durchgeführt 
werden, um die Maßnahme in die betrieblichen Belange der Deutschen Bahn einzutakten.
Procedure identifier: ef33f852-1b51-4b0a-b604-1a13c01fe2e9
Internal identifier: 2603021
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71541000 Construction project management services
Additional classification (cpv): 71326000 Ancillary building services, 71336000 Engineering 
support services, 71530000 Construction consultancy services

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Göttingen (DE91C)
Country: Germany
Additional information: Der künftige Haltepunkt der Schienenstrecke zwischen Eichenberg und 
Göttingen befindet sich in südöstlicher Randlage zur Wohnbebauung des Kernortes Rosdorf in 
der Gemeinde Rosdorf. Die geplante Verkehrsstation wird zukünftig zwischen Bahn-km 
242,517 und Bahn-km 242,742 der Strecke 3600 (Göttingen-Friedland) liegen. Die 
Außenbahnsteige mit einer baulichen Länge von 225 Meter und einer Mindestbreite von 2,75 
m in Abhängigkeit des Pflastermaßes werden über geneigte Bahnsteige an den BÜ Rosdorf 
angebunden. Die Strecke 3600 gehört zum konventionel-len transeuropäischen Netz (TEN 
konv). Ein Übersichtslageplan des Stands der Planung von Dezember 2025 ist beigefügt 
(siehe Anlage 7). Ein aktueller Stand wird bei ggf. zwischenzeitlichen Änderungen nach 
Zuschlagserteilung übermit-telt.

2.1.4.  General information

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/260777-2026
mailto:vergabe@landkreisgoettingen.de
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Additional information: #Bekanntmachungs-ID: CXTWYYDYT7X7SSRX# Mehrere 
Hauptangebote müssen als solche gekennzeichnet und als "weiteres Hauptangebot" separat 
auf der Vergabeplattform hochgeladen werden. Diesen sind alle in den Vergabeunterlagen 
geforderten Unterlagen/ Nachweise beizufügen. Zusätzliche Auskünfte über die 
Vergabeunterlagen und das Anschreiben müssen beim Auftraggeber elektronisch über die 
Vergabeplattform eingereicht werden. Elektronische Dateien in den Formaten *.off und *.ink 
können nicht geöffnet werden. Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert. Bitte 
senden Sie elektronische Rechnungen im pdf-Format an folgende Mailadresse: 

 Die Angebote müssen über das Bietertool der rechnung_60@landkreisgoettingen.de
Vergabeplattform eingereicht werden. Angebote die über das Kommunikationstool des 
Vergabemarktplatzes oder als einfache E-Mail an die Vergabestelle eingereicht werden, 
werden von der Angebotswertung ausgeschlossen. Hinweis: Die Angebotsabgabe kann über 
die lokal installierte Version des Bietertool oder über die webbasierte Version erfolgen.
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
vgv -

2.1.6.  Grounds for exclusion
Sources of grounds for exclusion: Notice
Breaching of obligations set under purely national exclusion grounds: Es gelten hinsichtlich der 
Ausschlussgründe die §§ 123 und 124 des GWB.
Participation in a criminal organisation: (§ 123 Abs 1 Nr. 1 GWB) Öffentliche Auftraggeber 
schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme 
aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem 
Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine 
Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt 
worden ist wegen einer Straftat nach: 1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller 
Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 
129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland).
Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: (§123 Abs. 1 Nr. 1 GWB) Öffentliche 
Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach 
Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das 
Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 1. § 129a des Strafgesetzbuchs 
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und 
terroristische Vereinigungen im Ausland).
Money laundering or terrorist financing: (§ 123 Abs. 1 Nr. 2 und 3) Öffentliche Auftraggeber 
schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme 
aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem 
Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine 
Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt 
worden ist wegen einer Straftat nach: 2. § 89c des Strafgesetzbuchs 
(Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der 
Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen 
Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat 
nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen, 3. § 261 des 
Strafgesetzbuchs (Geldwäsche),
Fraud: (123 Abs. 1 Nr. 4 und 5 GWB) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu 
jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon 
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haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, 
rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 4. § 
263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in 
ihrem Auftrag verwaltet werden, 5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit 
sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, 
die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
Corruption: (§ 123 Abs. 1 Nr. 6 bis 9 GWB) Öffentliche Auftraggeber schließen ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie 
Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen 
zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 
30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer 
Straftat nach: 6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im 
geschäftlichen Verkehr), §§ 299a und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und 
Bestechung im Gesundheitswesen), 7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und 
Bestechung von Mandatsträgern) oder § 108f des Strafgesetzbuchs (unzulässige 
Interessenwahrnehmung), 8. §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und 
Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und 
internationale Bedienstete), 9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler 
Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem 
Geschäftsverkehr)
Child labour and including other forms of trafficking in human beings: (§ 123 Abs. 10 GWB) 
Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine 
Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig 
verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 10. den 
§§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuches (Menschenhandel, 
Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter 
Ausnutzung einer Freiheitsberaubung).
Breaching obligation relating to payment of taxes: (§ 123 Abs. 4 GWB) Öffentliche 
Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach 
Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das 
Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 1. das Unternehmen seinen 
Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben nicht nachgekommen ist und dies durch 
eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt 
wurde oder 2. die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer 
Verpflichtung nach Nummer 1 nachweisen können.
Breaching obligation relating to payment of social security contributions: (§ 123 Abs. 4 GWB) 
Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn 1. das 
Unternehmen seinen Verpflichtungen zu Beiträgen zur Sozialversicherung nicht 
nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige 
Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder 2. die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige 
geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach Nummer 1 nachweisen können.
Breaching of obligations in the fields of environmental law: (§ 124 Abs.1 Nr. 1 GWB) 
Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
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Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn... 1. das Unternehmen bei der 
Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat.
Breaching of obligations in the fields of social law: (§ 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB) Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn... 1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher 
Aufträge nachweislich gegen geltende sozialrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat.
Breaching of obligations in the fields of labour law: (§ 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB) Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn... 1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher 
Aufträge nachweislich gegen geltende arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat.
Insolvency: (124 Abs. 1 Nr. 2 GWB) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn... 2. 
das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein 
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das 
Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat,
Assets being administered by liquidator: (§ 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB) Öffentliche Auftraggeber 
können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu 
jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn... 1. das Unternehmen ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares 
Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels 
Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet 
oder seine Tätigkeit eingestellt hat,
Business activities are suspended: ( §124 Abs.1 Nr. 2 GWB) Öffentliche Auftraggeber können 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn... 2. ... das Unternehmen... seine Tätigkeit eingestellt hat.
Analogous situation like bankruptcy, insolvency or arrangement with creditors under national 
law: (§ 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn... 2. 
das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein 
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das 
Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat.
Grave professional misconduct: (§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB) Öffentliche Auftraggeber können 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn... 3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich 
eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage 
gestellt wird.
Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: (§ 124 Abs. 1 Nr. 4 
GWB) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn... 4. der öffentliche Auftraggeber 



260777-2026 Page 5/9

über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen mit anderen 
Unternehmen Vereinbarungen getroffen oder Verhaltensweisen aufeinander abgestimmt hat, 
die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder 
bewirken.
Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: (§ 124 Abs. 1 Nr. 5 
GWB) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn... 5. ein Interessenkonflikt bei der 
Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit 
einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des 
Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende 
Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann,
Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: (§ 124 Abs. 1 
Nr. 6 GWB) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn... 6. eine Wettbewerbsverzerrung 
daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens 
einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger 
einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann.
Early termination, damages, or other comparable sanctions: (§ 124 Abs. 1 Nr. 7 GWB) 
Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn... 7. das Unternehmen eine 
wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder 
Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer 
vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt 
hat.
Misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents or obtained 
confidential information of this procedure: (§ 124 Abs. 1 Nr. 9 GWB) Öffentliche Auftraggeber 
können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu 
jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn... 9. der Öffentliche Auftraggeber verfügt über hinreichende 
Anhaltspunkte, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen 
hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken 
oder bewirken.

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Landkreis Göttingen, Baubetriebsplanung und technische Anmeldung
Description: Die Leistung enthält alle noch notwendigen baubetrieblichen Aspekte zur 
Fertigstellung der Leistungsphasen 3 und 4. Neben Abstimmungen beinhaltet dies unter 
anderem auch Bauphasen- und Sperrzeitenkonzepte, Bautaktkoordinierung mit 
baubetrieblichen Anmeldungen sowie die Bauphasenplanung. Der Auftraggeber geht von 
einem Aufwand von etwa 60 Stunden aus.
Internal identifier: 2603021

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71541000 Construction project management services
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Additional classification (cpv): 71326000 Ancillary building services, 71336000 Engineering 
support services, 71530000 Construction consultancy services

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Göttingen (DE91C)
Country: Germany
Additional information: Der künftige Haltepunkt der Schienenstrecke zwischen Eichenberg und 
Göttingen befindet sich in südöstlicher Randlage zur Wohnbebauung des Kernortes Rosdorf in 
der Gemeinde Rosdorf. Die geplante Verkehrsstation wird zukünftig zwischen Bahn-km 
242,517 und Bahn-km 242,742 der Strecke 3600 (Göttingen-Friedland) liegen. Die 
Außenbahnsteige mit einer baulichen Länge von 225 Meter und einer Mindestbreite von 2,75 
m in Abhängigkeit des Pflastermaßes werden über geneigte Bahnsteige an den BÜ Rosdorf 
angebunden. Die Strecke 3600 gehört zum konventionel-len transeuropäischen Netz (TEN 
konv). Ein Übersichtslageplan des Stands der Planung von Dezember 2025 ist beigefügt 
(siehe Anlage 7). Ein aktueller Stand wird bei ggf. zwischenzeitlichen Änderungen nach 
Zuschlagserteilung übermit-telt.

5.1.3.  Estimated duration
Other duration: Unknown

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must 
be given: Not required
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): yes
Additional information: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet 
für:selbst#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Other economic or financial requirements
Description of selection criterion: Eigenerklärung zur wirtschaftlichen und finanziellen Eignung 
- VHB-Vordruck 124 LD (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Zum Nachweis der 
Eignung reichen Sie bitte den anliegenden VHB-Vordruck 124LD mit ihrem Angebot ein. 
Legen Sie bitte auch die dort geforderten Nachweise vor, sofern diese erst auf separate 
Anforderung vorzulegen sind.

Criterion: References on specified services
Description of selection criterion: Referenzen (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Mit 
der Abgabe des Angebots werde ich/werden wir drei Referenzen, davon mindestens eine im 
Bereich der Eisenbahninfrastruktur aus den letzten fünf Jahren mit mindestens folgenden 
Angaben benennen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; 
Ausführungszeitraum

Criterion: Professional risk indemnity insurance
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Description of selection criterion: Haftpflichtversicherung (Mit dem Angebot; Mittels 
Eigenerklärung): Ein Nachweis der Haftpflichtversicherung unter Angabe der 
Deckungssummen ist mit dem Angebot vorzulegen. Die Deckungssummen müssen 
mindestens so hoch sein, wie in den Vertragsbedingungen unter l.2 genannt.

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 22/04/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice
/CXTWYYDYT7X7SSRX/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXTWYYDYT7X7SSRX

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice
/CXTWYYDYT7X7SSRX
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Allowed
Deadline for receipt of tenders: 29/04/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 30 Days
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later.
Additional information: Ausgeschlossen hiervon sind leistungsbezogene Unterlagen nach § 41 
Abs. 3 UVgO bzw. § 56 Nr. 3 VgV.
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Einzureichende Unterlagen: * Mit dem 
Angebot ** Mittels Eigenerklärung: - Urkalkulation
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Information about review deadlines: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von 
Rechtsbehelfen: Gemäß § 160 Abs. 1 GWB leitet die Vergabekammer ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Der Antrag ist unzulässig, soweit der Antragsteller 

https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXTWYYDYT7X7SSRX/documents
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXTWYYDYT7X7SSRX/documents
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXTWYYDYT7X7SSRX
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXTWYYDYT7X7SSRX
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXTWYYDYT7X7SSRX
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den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des 
Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 
10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt (§ 160 
Abs. 3 Nr. 1 GWB). Der Nachprüfungsantrag ist gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB ebenfalls 
unzulässig, soweit Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist 
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden. Der 
Vergabenachprüfungsantrag ist ferner nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB unzulässig, soweit 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden. Der Nachprüfungsantrag ist gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB 
schließlich dann unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Für die weiteren 
Voraussetzungen der Zulässigkeit wird auf §§ 160 und 161 GWB verwiesen.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Landkreis 
Göttingen
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer 
Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und 
Digitalisierung
Organisation receiving requests to participate: Landkreis Göttingen

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Landkreis Göttingen
Registration number: DE 308 703 297
Postal address: Reinhäuser Landstraße 4
Town: Göttingen
Postcode: 37083
Country subdivision (NUTS): Göttingen (DE91C)
Country: Germany
Contact point: Zentrale Vergabestelle
Email: vergabe@landkreisgoettingen.de
Telephone: +49 5515252312
Fax: +49 5515252537
Internet address: https://www.landkreisgoettingen.de
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation receiving requests to participate

8.1.  ORG-0002
Official name: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Registration number: t:04131153308
Postal address: Auf der Hude 2
Town: Lüneburg
Postcode: 21339
Country subdivision (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)
Country: Germany

mailto:vergabe@landkreisgoettingen.de
https://www.landkreisgoettingen.de
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Contact point: Vergabekammer Lüneburg - Rechtsbehelfsstelle
Email: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Telephone: +49 4131153306
Fax: +49 4131152943
Internet address: http://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht
/vergabekammer/vergabekammer-niedersachsen-144803.html
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

10. Change

Version of the previous notice to be changed
: 
6f6327cc-6ea3-47d7-8d53-8cc4ad32938f-01
Main reason for change
: 
Information updated

10.1.  Change
Section identifier: PROCEDURE
Description of changes: Austausch Dokument 18 Anlage 8
The procurement documents were changed on: 15/04/2026

Notice information

Notice identifier/version: 8e4f139d-9d98-4ee4-a53a-d43ed999e4b8  -  01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 15/04/2026 11:28:51 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 260777-2026
OJ S issue number: 74/2026
Publication date: 16/04/2026

mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de
http://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht/vergabekammer/vergabekammer-niedersachsen-144803.html
http://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht/vergabekammer/vergabekammer-niedersachsen-144803.html
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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